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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Wabl und Genossen vom 26. September 1988, 

Nr. 2687/J-NR/1988, "unerledigte Empfehlungen 

des Rechnungshofes 1 (6) BöW TB 1986" 

Zu Ihrer Anfrage darf vorweg bemerkt werden, daß die Eillöhne 

mit dem Eilzustelldienst untrennbar verbunden sind und nicht 

nur bei der österreichischen Post- und Telegraphenverwaltung 

sondern auch bei allen anderen vergleichbaren europäischen 

Postverwaltungen jahrzehntelang bejaht wurden. 

Da fUr die Schaffung einer ausreichenden Rechtsgrundlage fUr 

Efllöhne das Bundeskanzleramt zuständig ist, wurde dieses mit 

der Angelegenheit befaßt. Es teilte dazu mit, daß im Zu

sammenhang mit der in Rede stehenden Empfehlung umfangreiche 

legistische Maßnahmen notwendig seien, die auch andere 

Bereiche des öffentlichen Dienstes erfassen. Erst mit Wirk

samwerden dieser Maßnahmen kann eine Bereinigung der Frage 

der Eillöhne erfolgen. 

Wien, am .$4. November 1988 

Der BundesJinister 
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